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Die Antwort liegt in den von mir genannten Stellen.

Es liegt keine einschlägige Berufserfahrung vor, da diese nicht der Art und Bedeutung nicht
entsprechen. Das heißt: keine Lehrertätigkeit auf dem Niveau eines ausgebildeten Lehrers.

Höchstens liegen förderliche Zeiten vor: Die Anerkennung förderlicher Zeiten ist eine „Kann-
Regelung“, ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Bitte keine Diskussionen über was "einschlägige Berufserfahrung" ist oder "Art und Bedeutung"
...
Das ist die Rechtssprechung: vgl. Beispiele bei openjur.

Selbstverständlich könnte man sagen, daß man als Maßnahme zur Lehrergewinn wohl die
förderlichen Zeiten anrechnen sollte. Aber so ist es halt.
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